
Amtliche Bekanntmachung der  

Großen Kreisstadt Dachau 

 

Satzung der Großen Kreisstadt Dachau zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) für die Wasserversorgungseinrichtung der Großen Kreis-

stadt Dachau  

 

 

Die Stadt Dachau erlässt aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2018 (GVBl. S. 449) und auf der Grundlage des 

Rückwirkungsbeschlusses der Stadt Dachau vom 14.12.2018, amtlich bekannt gemacht am 

19.12.2018, folgende: 

 

 

 

 

Ä n d e r u n g s s a t z u n g: 

 

 

§ 1 

 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) wird wie folgt 

geändert: 

 

 

1. § 6 (Beitragssatz) erhält folgende Fassung: 

 

Der Beitrag beträgt netto: 

 a) pro m² Grundstücksfläche 1,55 Euro 

 b) pro m² Geschossfläche 2,94 Euro 

 

 

2. § 10 (Grundgebühr) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem Nenndurchfluss (Qn) 

der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vo-

rübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des 

Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht einge-

baut sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um bei der möglichen Wasser-

entnahme das Wasser messen zu können. 

 

 

 

 



 

3. § 10 (Grundgebühr) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

Die Grundgebühr beträgt netto bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

(Q3): 

 

Dauerdurchfluss in m³/h €/Jahr 

Q3 4,0 32,80 

Q3 10,0 59,10 

Q3 16,0 90,70 

Q3 25,0 175,30 

Verbundzähler DN 50 359,00 

Verbundzähler DN 80 519,30 

Verbundzähler DN 100 662,50 

Verbundzähler DN 150 999,70 

 

Die Grundgebühr beträgt netto bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 

(Qn): 

 

Nenndurchfluss in m³/h €/Jahr 

Qn 2,5 32,80 

Qn 6,0 59,10 

Qn 10,0 90,70 

Qn 15,0 175,30 

Qn  50,0 Verbund 359,00 

Qn  80,0 Verbund 519,30 

Qn  100,0 Verbund 662,50 

Qn  150,0 Verbund 999,70 

 

 

4. § 11 (Verbrauchsgebühr) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 

Die Gebühr beträgt netto 1,59 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 

 

STADT DACHAU 

Dachau, 17.04.2019 

 

 

Florian Hartmann 

Oberbürgermeister 


